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Norm

AVG §56

GehG 1956 §12 Abs2 Z1a idF 2020/I/153

GehG 1956 §12 Abs2 Z1a lita idF 2020/I/153

GehG 1956 §12 Abs2 Z1a litb idF 2020/I/153

GehG 1956 §12 Abs2 Z1a litc idF 2020/I/153

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

VwRallg

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2023/16/0024 E 16.09.2024

Rechtssatz

Für den anzustellenden Vergleich der Vortätigkeit und der in den ersten sechs Monaten des ö=entlich-rechtlichen

Dienstverhältnisses ausgeübten Berufstätigkeit (zur Maßgeblichkeit dieses Zeitraumes siehe die ausdrückliche

Anordnung in § 12 Abs. 2 Z 1a letzter Satz GehG) ist auf den Inhalt der jeweils im Einzelfall konkret wahrgenommenen

Aufgaben abzustellen. Eine lediglich abstrakte und - allenfalls ausschließlich - anhand des jeweiligen "Berufsbildes"

orientierte Beurteilung kommt vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage nicht in Betracht. So mag es zwar für die
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Berufe des Richters und des Rechtsanwaltes gesetzlich normierte Berufsbilder geben; allerdings ist § 12 Abs. 2 Z 1a lit.

c GehG gegenüber den abstrakt auf bestimmte Berufe abstellenden Tatbeständen des § 12 Abs. 2 Z 1a lit. a und b

GehG als Au=angtatbestand konzipiert, dessen Anwendbarkeit nicht auf jeweils einen Beruf (mit einem inhaltsgleichen

abstrakten Berufsbild), der gleichermaßen im ö=entlich-rechtlichen Dienstverhältnis und davor ausgeübt wurde,

beschränkt ist.Für den anzustellenden Vergleich der Vortätigkeit und der in den ersten sechs Monaten des ö=entlich-

rechtlichen Dienstverhältnisses ausgeübten Berufstätigkeit (zur Maßgeblichkeit dieses Zeitraumes siehe die

ausdrückliche Anordnung in Paragraph 12, Absatz 2, Zi=er eins a, letzter Satz GehG) ist auf den Inhalt der jeweils im

Einzelfall konkret wahrgenommenen Aufgaben abzustellen. Eine lediglich abstrakte und - allenfalls ausschließlich -

anhand des jeweiligen "Berufsbildes" orientierte Beurteilung kommt vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage

nicht in Betracht. So mag es zwar für die Berufe des Richters und des Rechtsanwaltes gesetzlich normierte Berufsbilder

geben; allerdings ist Paragraph 12, Absatz 2, Zi=er eins a, Litera c, GehG gegenüber den abstrakt auf bestimmte Berufe

abstellenden Tatbeständen des Paragraph 12, Absatz 2, Zi=er eins a, Litera a und b GehG als Au=angtatbestand

konzipiert, dessen Anwendbarkeit nicht auf jeweils einen Beruf (mit einem inhaltsgleichen abstrakten Berufsbild), der

gleichermaßen im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und davor ausgeübt wurde, beschränkt ist.
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